
G 3191 A

GEMEINSAMES 
MINISTERIALBLATT Seite 817

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie / des Auswärtigen Amtes / des Bundesministeriums des Innern  
des Bundesministeriums der Finanzen / des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft / des Bundesministeriums der Verteidigung 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / des Bundesministeriums für Gesundheit 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung / des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung / der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN

65. Jahrgang ISSN 0939-4729 Berlin, den 4. Juli 2014 Nr. 39

INHALT

Amtlicher Teil Seite

Bundesministerium des Innern

D. Öffentlicher Dienst
RdSchr. v. 3.6.14, Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten 
für ältere Beschäftigte (TV Falter) vom 27.2.2010 sowie Tarifvertrag 
zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ) vom 5.5.1998  . . . . . . . . . . 818

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bek. v. 20.5.14, Statistik der Versorgung von Kriegsopfern und 
gleichgestellten Personen; Orthopädisch Versorgte; Tätigkeiten der 
orthopädischen Aufgabengebiete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

Bundesversicherungsamt
Bek. v. 16.5.14, Bekanntmachung der vom 1. Januar 2014 gelten-
den Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei (Abschnitt 
G – Kleine Hochsee- und Küstenfischer der Beitragsübersicht der 
Fischerei) ab 1. Januar 2014 sowie der geltenden Bruchteile des 
Durchschnittsjahreseinkommens der nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII 
versicherten Ehegatten oder Lebenspartner und der Durchschnitts-
sätze des Jahreseinkommens für die nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII 
versicherten Küstenfischer sowie der ab 1. Januar 2014 geltenden 
monatlichen Durchschnittssätze für Beköstigung in der Seefahrt 
gem. § 92 Abs. 4 SGB VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

 Seite

Bek. v. 26.5.14, Bekanntmachung der vom 1. Januar 2014 geltenden 
Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 
und G) sowie der ab 1. Januar 2014 geltenden Bruchteile des Durch-
schnittsjahreseinkommens der nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII ver-
sicherten Ehegatten oder Lebenspartner und der ab 1. Januar 2014 
geltenden Durchschnittssätze des Jahreseinkommens für die nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII versicherten Küstenschiffer sowie der ab 
1. Januar 2014 geltenden monatlichen Durchschnittssätze für Bekös-
tigung in der Seefahrt gem. § 92 Abs. 4 SBG VII . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit

Erl. v. 12.5.14, Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnah-
men des Bundes; Wertgrenzen für Einzelaufträge aus Rahmenver-
trägen im Auf- und Abgebotsverfahren; Sicherungsabrede in den 
Besonderen Vertragsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

Die Beauftragte der Bundesregierung  
für Kultur und Medien

Gruppe K 4 – Geschichte; Erinnerung
Bek. v. 28.5.14, Änderung der Satzung der Stiftung Bundeskanzler-
Adenauer-Haus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834



Seite 818 GMBl 2014 Nr. 39

Amtlicher Teil

Bundesministerium des Innern

D. Öffentlicher Dienst

I. Tarifvertragliche Regelung

Nach § 9 Abs. 1 TV ATZ sowie § 8 Abs. 1 TV FALTER endet 
das Arbeitsverhältnis grundsätzlich zu dem in der Altersteil-
zeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt. Abweichend hier-
von bestimmen § 9 Abs. 2 Buchst. a Alt. 1 TV ATZ sowie § 8 
Abs. 2 Buchst. a TV FALTER, dass ein Altersteilzeitarbeits-
verhältnis stets dann mit Ablauf des Kalendermonats vor 
dem Kalendermonat endet, für den der Altersteilzeitbeschäf-
Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für 
ältere Beschäftigte (TV FALTER) vom 27.2.2010 sowie 
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ) 

vom 5.5.1998

Bezug: Urteil des BAG vom 12. November 2013 – 9 AZR 
484/12 –

– RdSchr. d. BMI v. 3.6.2014 – D5 – 3100524#3 –
Das BAG hat mit Urteil vom 12. November 2013 – 9 AZR 
484/12 – die automatische Beendigung des Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses im Falle eines Anspruchs auf abschlagsfreie 
Altersrente für Schwerbehinderte für unwirksam erklärt, so-
fern dies dazu führt, dass die Freistellungsphase schwerbe-
hinderter Beschäftigter erheblich kürzer ist als die bereits ab-
solvierte Arbeitsphase. Dem Urteil lag der Fall einer Beschäf-
tigten der Deutschen Rentenversicherung Bund zugrunde, 
deren Schwerbehinderung bei Beginn der Altersteilzeit zu-
nächst befristet war und die später erneut verlängert wurde. 
Zum Zeitpunkt der Verlängerung der Schwerbehindertenei-
genschaft war die Arbeitsphase des Blockmodells fast been-
det. Eine interessengerechte Vertragsanpassung, um die Ar-
beits- und Freistellungsphase entsprechend neu zuzuschnei-
den, war nicht mehr möglich. Der Arbeitgeber wollte mit 
Verweis auf die dortige tarifvertragliche Regelung (entspricht 
§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ sowie § 8 Abs. 2 Buchst. a TV 
FALTER) die Freistellungsphase um zwei Jahre verkürzen.

Unter Verweis auf das Urteil des EuGH vom 6. Dezember 
2012 – C-152/11 – („Odar“) hat das BAG hierzu Folgendes 
festgestellt. Der Umstand, dass schwerbehinderte Arbeit-
nehmer eine abschlagsfreie Rente früher in Anspruch neh-
men könnten als nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer, sei 
nicht geeignet, eine Ungleichbehandlung von schwerbehin-
derten und nicht schwerbehinderten Arbeitnehmern zu 
rechtfertigen. Dies gelte im Streitfall umso mehr, als ein Aus-
scheiden der Klägerin dazu führte, dass die Freistellungspha-
se lediglich drei Jahre betrüge und damit zwei Jahre kürzer 
als die Arbeitsphase wäre. Dies hätte zur Folge, dass die Klä-
gerin zwar fünf Jahre in Vollzeit gearbeitet hätte, aber nicht 
zehn, sondern nur acht Jahre Bezüge und Aufstockungsleis-
tungen erhalten würde. Diese Rechtsfolge sei eine unzulässi-
ge Ungleichbehandlung mit der Folge, dass ein schwerbe-
hinderter Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen könne, 
wie ein nicht schwerbehinderter Arbeitnehmer behandelt zu 
werden. 

Das Urteil des BAG stellt eine Abkehr von seiner bisheri-
gen anderslautenden Rechtsprechung dar, ohne dass in den 
Urteilsgründen hierauf eingegangen wird. Denn mit Urteil 
vom 27. April 2004 – 9 AZR 18/03 – hatte das BAG entschie-
den, dass das Ausscheiden vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres bei einer Altersrente wegen Schwerbehinderung ge-
mäß § 9 Abs. 2 TV ATZ keine unzulässige Benachteiligung 
gemäß § 81 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Satz 3 SGB IX a. F., 
sondern durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt 
sei.

tigte eine abschlagsfreie Altersrente beanspruchen kann. 
Maßgeblich für diese Beendigungsautomatik vor Ablauf der 
Altersteilzeitvereinbarung ist allein der Anspruch auf eine 
ungekürzte Altersrente, unabhängig davon, ob dieser An-
spruch tatsächlich verwirklicht wird.

Erfasst von diesem vorgezogenen Beendigungstatbestand 
ist auch ein Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehin-
derte Menschen nach § 236a SGB VI. Nach § 33 Absatz 2 
Nummer 3 SGB VI handelt es sich auch hierbei um eine ab-
schlagsfreie Rente wegen Alters. 

II. Von der Entscheidung umfasste Fallgestaltungen 

1. Das BAG hat sich in seiner Entscheidung ausschließlich 
mit dem Fall befasst, bei dem aufgrund einer nachträg-
lich während der Arbeitsphase festgestellten oder ver-
längerten Schwerbehinderteneigenschaft das Arbeits-
verhältnis gemäß § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ vorzeitig 
endet und sich die Freistellungsphase im Vergleich zur 
bereits zurückgelegten Arbeitsphase verkürzt. Ausge-
hend von dem entschiedenen Fall ist dies stets dann der 
Fall, wenn die Arbeitsphase bereits soweit fortgeschrit-
ten ist, dass ein Ausgleich zwischen Arbeits- und Frei-
stellungsphase nicht mehr möglich ist.

2. Die Entscheidung des BAG ist auch auf den Fall über-
tragbar, dass die Schwerbehinderteneigenschaft nach der 
bereits zurückgelegten Arbeitsphase zuerkannt oder ver-
längert wird und eine einvernehmliche arbeitsvertragli-
che Neufestlegung von Arbeits- und Freistellungsphase 
nicht möglich ist, weil aufgrund der bereits zurückgeleg-
ten Dauer der Arbeitsphase die Arbeits- und Freistel-
lungphase nicht mehr gleichlang neu festgelegt werden 
können.

3. Keine Entscheidung hat das BAG für den Fall getroffen, 
dass die Schwerbehinderteneigenschaft bei Vereinbarung 
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bereits vorlag und 
die Zeitspanne, für die die Schwerbehinderteneigenschaft 
anerkannt wurde, mindestens bis zum Anspruch auf eine 
Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 236a 
SGB VI reicht. Arbeits- und Freistellungsphase sind in 
diesem Fall in der Altersteilzeitvereinbarung bereits in 
gleicher Länge festgesetzt.

4. Ebenfalls nicht behandelt wird in dem Urteil der Fall, 
dass die Schwerbehinderung nach Abschluss der Alters-
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teilzeitvereinbarung erst anerkannt wird und eine gleich-
mäßige Neufestlegung von Arbeits- und Freistellungs-
phase noch möglich ist. 

5. Bezieht die/der Beschäftigte tatsächlich die Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen, ist das Urteil des BAG 
nicht mehr einschlägig. Das Arbeitsverhältnis endet dann 
entsprechend § 9 Abs. 2 Buchst. b TV ATZ, bzw. § 8 
Abs. 2 Buchst. b TV FALTER mit Beginn des Kalender-
monats, für den der Beschäftigte die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen tatsächlich bezieht.

III. Schlussfolgerungen aus dem Urteil 

Die Entscheidung hat nur Auswirkungen auf die Altersteil-
zeit im Blockmodell nach dem TV ATZ bzw. dem TV FAL-
TER.

1. Da in den Fallgestaltungen 1 und 2 keine nachträgliche 
Anpassung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses mit 
gleich langen Arbeits- und Freistellungsphasen möglich 
ist, verbleibt es bei der getroffenen Altersteilzeitverein-
barung mit dem ursprünglichen Ausscheidenszeitpunkt. 
Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet entsprechend 
dem Urteil des BAG nicht vorzeitig zu dem Zeitpunkt, in 
dem eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen bezogen werden kann. 

2. In der Fallgestaltung 3 wurde bereits bei Vereinbarung 
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses der Beendigungs-
zeitpunkt sowie die Arbeits- und Freistellungsphase un-
ter Berücksichtigung der Möglichkeit des Bezugs einer 
abschlagsfreien Altersrente für schwerbehinderte Men-

schen vereinbart. Es fehlt daher an der vom BAG festge-
stellten Benachteiligung durch ungleichmäßige Vertei-
lung von Arbeits- und Freistellungsphase, so dass die Ta-
rifregelungen hier weiterhin als wirksam anzusehen sind.

3. Solange wie bei der unter 4. aufgezeigten Fallgestaltung 
die Arbeits- und Freistellungsphase durch entsprechende 
Änderung der Altersteilzeitvereinbarung noch gleichlang 
vereinbart werden kann, kann eine Benachteiligung der/
des Beschäftigten vermieden werden. Es empfiehlt sich in 
diesen Fällen zur Vermeidung einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung nach Möglichkeit eine einvernehmliche 
Verständigung anzustreben. Gelingt dies nicht und soll 
das Altersteilzeitverhältnis vorzeitig entsprechend den 
tariflichen Regelungen in § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ 
bzw. § 8 Abs. 2 Buchst. a TV FALTER enden, wird im In-
teresse der Rechtssicherheit empfohlen, arbeitgeberseitig 
dem Altersteilzeitbeschäftigten die Beendigung – auf-
grund der Möglichkeit des Bezugs einer abschlagsfreien 
Rente – schriftlich mitzuteilen und soweit möglich dabei 
eine Frist von zwei Wochen einzuhalten (vgl. § 21, § 15 
Abs. 2 TzBfG).

Ist Altersteilzeit im Teilzeitmodell vereinbart, endet diese 
vorzeitig gem. § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ bzw. § 8 Abs. 2 
Buchst. a TV FALTER. 

Oberste Bundesbehörden

Abteilung Z und B  
– im Hause –

nachrichtlich: 
Vereinigungen und Verbände

GMBl 2014, S. 818

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Statistik der Versorgung von Kriegsopfern  
und gleichgestellten Personen

hier:  –  Orthopädisch Versorgte 
–  Tätigkeit der Orthopädischen Aufgabengebiete

– Bek. d. BMAS v. 20.5.2014 –
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Bundesversicherungsamt

Der Ausschuss der Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft zur Festsetzung der seemännischen 
Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sit-
zung am 9. Dezember 2013 neue Durchschnittsheuern für 
Bekanntmachung

der vom 1. Januar 2014 geltenden Durchschnittsheuern 
für Seeleute in der Fischerei (Abschnitt G – Kleine 

Hochsee- und Küstenfischerei der Beitragsübersicht der 
Fischerei) sowie der ab 1. Januar 2014 geltenden Bruch-
teile des Durchschnittsjahreseinkommens der nach § 2 

Abs. 1 Nr. 7 SGB VII versicherten Ehegatten oder 
Lebenspartner und der ab 1. Januar 2014 geltenden 

Durchschnittssätze des Jahreseinkommens für die nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII versicherten Küstenfischer sowie 

der ab 1. Januar 2014 geltenden monatlichen Durch-
schnittssätze für Beköstigung in der Seefahrt gem. § 92 

Abs. 4 SGB VII 

– Bek. d. BGVerkehr v. 16.5.2014 – HV-M – 01/2014 
(Fischerei) –
Der Ausschuss der Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft zur Festsetzung der seemännischen 
Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat in der Sitzung 
am 9. Dezember 2013 neue Durchschnittsheuern für Seeleu-
te in der Fischerei (Abschnitt G) mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 beschlossen. Außerdem wurden mit Wirkung vom  
1. Januar 2014 die Bruchteile des Durchschnittsjahresein-
kommens der nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 SGB VII versi-
cherten Ehegatten und Lebenspartner der Küstenfischer, die 
Durchschnittssätze des Jahreseinkommens der nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 7 SGB VII versicherten Küstenfischer und 
die ab 1. Januar 2014 geltenden monatlichen Durchschnitts-
sätze für Beköstigung in der Seefischerei beschlossen. 

Die Festsetzungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft. 

Das Bundesversicherungsamt hat die Festsetzungen am  
5. Mai 2014 genehmigt.  
422 – 69330.9 – 675/2014 (Kl. Hochseefischerei)  
422 – 69340.9 – 692/2014 (Küstenfischer)
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Bundesministerium für U
Bau und Reak

Das Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnah-
men des Bundes wurde mit dem Bezugserlass eingeführt und 
hat seitdem zahlreiche Aktualisierungen erfahren.
Bekanntmachung

der vom 1. Januar 2014 geltenden Durchschnittsheuern 
für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A und G) 
sowie der ab 1. Januar 2014 geltenden Bruchteile des 

Durchschnittsjahreseinkommens der nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 
SGB VII versicherten Ehegatten oder Lebenspartner und 

der ab 1. Januar 2014 geltenden Durchschnittssätze des 
Jahreseinkommens für die nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII 
versicherten Küstenschiffer sowie der ab 1. Januar 2014 
geltenden monatlichen Durchschnittssätze für Bekösti-

gung in der Seefahrt gem. § 92 Abs. 4 SGB VII

– Bek. d. BGVerkehr v. 26.5.2014 – HV-M – 01/2014 
(Kauffahrtei) –
Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A und G der Beitrags-
übersicht) beschlossen. Außerdem wurden mit Wirkung 
vom 1. Januar 2014 die Bruchteile des Durchschnittsjahres-
einkommens der nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 SGB VII ver-
sicherten Ehegatten und Lebenspartner der Küstenschiffer, 
die Durchschnittssätze des Jahreseinkommens der nach § 2 
Absatz 1 Nummer 7 SGB VII versicherten Küstenschiffer 
und die ab 1. Januar 2014 geltenden monatlichen Durch-
schnittssätze für Beköstigung in der Seeschifffahrt beschlos-
sen. 

Die Festsetzungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft. 

Das Bundesversicherungsamt hat die Festsetzungen am  
5. Mai 2014 genehmigt.
422 – 69330.9 – 669/2014 (Kauffahrtei)
422 – 69330.9 – 670/2014 (Küstenschiffer)

GMBl 2014, S. 833

mwelt, Naturschutz, 
torsicherheit

I. Wertgrenzen für Einzelaufträge 

Seit seiner ersten Fassung im Jahr 1973 sind die Wertgrenzen 
für Einzelaufträge bei den Rahmenverträgen für Zeitver-
tragsarbeiten unverändert geblieben, im Jahr 2002 fand le-
diglich eine Umstellung der DM-Beträge auf Euro statt.

Zum Ausgleich der seither eingetretenen Preissteigerun-
gen, aufgrund des gestiegenen Bauunterhaltsvolumens und 
um schnell auf Anforderungen der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben reagieren zu können, hat sich die Bund-Län-
Erlass

Vergabe- und Vertragshandbuch  
für die Baumaßnahmen des Bundes

hier: –   Wertgrenzen für Einzelaufträge aus Rahmen-
verträgen im Auf- und Abgebotsverfahren

 –   Sicherungsabrede in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen

Bezug: Erlass B I 2 – O 1082 – 87/73 vom 14.12.1973
der-Arbeitsgruppe „Vergabehandbuch“ des Arbeitsaus-
schusses Verdingungswesen der Finanzbauverwaltungen der 
Länder entschlossen, diese Wertgrenzen anzuheben:
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Einzelaufträge aus im Angebotsverfahren zustande gekom-
menen Rahmenverträgen: 30.000 Euro

Einzelaufträge aus im Auf- und Abgebotsverfahren zustan-
de gekommenen Rahmenverträgen: 20.000 Euro

Die höheren Wertgrenzen dürfen ab sofort verwendet wer-
den.

II. Sicherungsabrede

Die Sicherungsabrede in den Besonderen Vertragsbedin-
gungen (Formblatt 214 Nummer 5) wurde von mehreren 
Gerichten (u. a. OLG München, Urteil vom 16.7.2013 – 9 U 
5194/12) für unwirksam erklärt. Die Formulierung „Nach 
Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprü-
che einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer 
verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in 
eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird.“ kann 
dazu führen, dass der Auftraggeber die kombinierte Ver-
tragserfüllungs- und Mängelansprüchesicherheit wegen 
noch nicht erfüllter (erhobener) Ansprüche oder Schadener-
satzforderungen noch nicht zurück geben muss, andererseits 
aber die Mängelansprüchesicherheit bereits vorliegen könn-
te. Daraus resultierend hätte der Auftraggeber theoretisch 
die Möglichkeit, beide Sicherheiten für die Beseitigung von 
Mängeln zu verwerten.

Die angegriffene Sicherungsabrede in Nummer 5.1 der Be-
sonderen Vertragsbedingungen wird durch folgende Abrede 
ersetzt: „Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist nach Ab-
nahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit für Mängelansprü-
che auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Ver-
tragserfüllungsansprüche, ist dafür eine gesonderte Sicher-
heit zu stellen; bei Verwendung einer Bürgschaft in einer ge-
sonderten Urkunde.“

Der Vertragserfüllungsanspruch für bei der Abnahme 
festgestellte Mängel wandelt sich durch die Abnahme in ei-
nen Mängelbeseitigungsanspruch, ist also durch die Män-
gelansprüchesicherheit bereits abgedeckt. 

Für solche Fälle ist daher nach dem Austausch der Sicher-
heiten keine zusätzliche Sicherheit zu fordern. Eine solche 
zusätzliche Sicherheit kommt hingegen in Frage, soweit bei 
der Abnahme Teil-Leistungen noch vollständig fehlen (z. B. 
Bedienungsanleitungen für technische Anlagen) und das 
Fehlen dieser Unterlagen nicht zur Verweigerung der Ab-
nahme berechtigt.

Für neue Verträge bitte ich daher, ab sofort die geänderte 
Sicherungsabrede in den Vergabeunterlagen anzuwenden. 
Bei Vergabeverfahren, in denen noch keine Angebotseröff-
nung durchgeführt wurde, bitte ich, die Besonderen Ver-
tragsbedingungen auszutauschen. Bei Anwendung der elek-
tronischen Vergabe bitte ich, die neuen Besonderen Ver-
tragsbedingungen spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach Einführung dieses Erlasses zu verwenden.

Berlin, den 12. Mai 2014
B I 7 – 8164.2/2

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
Bau und Reaktorsicherheit

Im Auftrag

Günther Hoffmann

– nur per E-Mail –

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Bauverwaltungen der Länder

GMBl 2014, S. 833

Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien

schichte; Erinnerung

Da
ein
vem
§ 4
gen

Or

1. das Kuratorium,

2. der Vorstand.

Ihnen obliegt die Leitung der Stiftung. Der Vorstand bedient 
Gruppe K 4 – Ge

Änderung der Satzung 
der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus

– Bek. d. BKM v. 28.5.2014 – K 41-300 031/3 –
s Kuratorium der durch das Gesetz über die Errichtung 
er Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus vom 24. No-
ber 1978 (BGBl. I S. 1821) errichteten Stiftung hat nach 

 des Gesetzes am 6. Mai 2013 folgende Satzungsänderun-
 beschlossen:

Satzung der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
(rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts) in der 

Fassung vom 6. Mai 2013

§ 1 
Leitung der Stiftung

gane der Stiftung sind

sich zur Wahrnehmung seiner Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung.

§ 2 
Kuratorium

(1) Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen 
Fragen der Stiftung, insbesondere über

– die Bestellung und Abberufung der ehrenamtlichen Vor-
standsmitglieder und des nebenamtlichen Vorstandsmit-
glieds sowie über die Bestimmung der oder des Vorsit-
zenden des Vorstands; gemäß § 7 des Gesetzes über die 
Errichtung der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
ist das von der oder dem Beauftragten der Bundesregie-
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rung für Kultur und Medien vorgeschlagene Mitglied 
Vorsitzende oder Vorsitzender des Vorstands.

 – die Berufung der Beiratsmitglieder,

 – die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit,

 – die Vorschriften zur Benutzung von Stiftungseinrichtun-
gen,

 – den jährlich aufzustellenden Haushaltsplan,

 – die Entlastung des Vorstands.

Das Kuratorium kann Richtlinien für die Führung der Ge-
schäfte der Stiftung beschließen.

(2) Sitzungen des Kuratoriums sollen mindestens einmal 
jährlich stattfinden. Die oder der Vorsitzende des Kuratori-
ums (im Falle der Verhinderung ihre oder seine Stellvertre-
tung) beruft die Kuratoriumssitzungen ein. Sie oder er ist 
dazu verpflichtet, wenn mindestens zwei Mitglieder des Ku-
ratoriums die Einberufung schriftlich verlangen.

(3) Zur Beschlussfähigkeit des Kuratoriums ist die Anwe-
senheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder erforder-
lich. Außerdem muss eines der auf Vorschlag der Erben Ade-
nauer ernannten Mitglieder anwesend sein, solange die Er-
ben Adenauer ihr Vorschlagsrecht ausüben (§ 6 Abs. 3 des 
Gesetzes).

Neben dem ordentlichen Mitglied kann dessen Vertreterin 
oder dessen Vertreter beratend an der Kuratoriumssitzung 
teilnehmen.

(4) Das Kuratorium fasst, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen.

(5) Die Mitglieder des Vorstands und Vertreterinnen oder 
Vertreter der oder des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Kuratoriums teilzunehmen. Die Geschäftsführung kann 
über den Vorstand dem Kuratorium eigene Vorlagen zulei-
ten.

§ 3 
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei ehrenamtlichen Mitglie-
dern und einem nebenamtlichen Mitglied. Er wird vom Ku-
ratorium auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die ehren-
amtlichen Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Berufung 
ihrer Nachfolger im Amt. Wiederberufung ist möglich. Die 
oder der Vorsitzende des Kuratoriums hat den Vorschlag der 
oder des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (§ 7 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes) rechtzeitig einzuho-
len.

(2) Der Vorstand führt die Beschlüsse des Kuratoriums aus. 
Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die mit der Stif-
tung verbundenen Rechtsgeschäfte.

(3) Die Geschäftsführung der Stiftung (insbesondere die 
Vorbereitung der Vorstandsbeschlüsse, die Erledigung der 
Aufgaben und Wahrnehmung der laufenden Geschäfte) ob-
liegt dem nebenamtlichen Vorstandsmitglied als Geschäfts-
führerin oder Geschäftsführer, wodurch eine Doppelfunkti-
on dieses Vorstandsmitglieds entsteht. Dieses Vorstandsmit-
glied ist in seiner Tätigkeit von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

Es ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Beschäftigten der 
Stiftung.

(4) Vorbehalten bleiben dem Vorstand insbesondere Ent-
scheidungen über: 

 – Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen mit Be-
schäftigten der Stiftung, wobei Einstellung und Kündi-
gung von Beschäftigten der Entgeltgruppen 13 TVöD 
und höher im Einvernehmen mit dem Kuratorium zu er-
folgen haben;

 – außergewöhnliche, über den Rahmen der laufenden Ge-
schäfte hinausgehende Maßnahmen;

 – Abschluss von Verträgen, die der Stiftung Verpflichtun-
gen über die Dauer des laufenden Haushaltsjahres hinaus 
auferlegen, soweit deren Wert 25.000 EUR im Einzelfall 
übersteigt.

(5) Der Vorstand kann mit Einverständnis des Kuratoriums 
eine Beraterin oder einen Berater kooptieren, die oder der, 
ohne Stimmrecht zu besitzen, den Vorstand bei dessen Tä-
tigkeit unterstützt.

(6) Der Vorstand beschließt im Einvernehmen mit dem Ku-
ratorium eine Geschäftsordnung für die Stiftung. Gleiches 
gilt für Änderungen der Geschäftsordnung.

(7) Die Vertretung der oder des Vorsitzenden des Vorstands 
übernimmt das lebensältere der beiden übrigen Vorstands-
mitglieder.

(8) Die oder der Vorsitzende des Vorstands beruft die Vor-
standssitzungen ein. Sie oder er ist hierzu verpflichtet, wenn 
ein Mitglied des Vorstands es schriftlich verlangt.

(9) Über die Verhandlungen des Vorstands, insbesondere die 
Beschlüsse, ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der 
oder dem Vorsitzenden des Vorstands zu zeichnen ist. Die 
Niederschrift ist der oder dem Vorsitzenden des Kuratori-
ums sowie der oder dem Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien zur Kenntnis zu geben.

§ 4 
Beirat

(1) Zur wissenschaftlichen Beratung des Kuratoriums 
und des Vorstands bei der Erfüllung der Stiftungsaufga-
ben wird ein Beirat berufen. Die Mitglieder des Beirats sind 
ehrenamtlich tätig.

(2) Der Beirat wird vom Kuratorium unter Berücksichti-
gung der Aufgaben der Stiftung (§ 2 Abs. 1 des Gesetzes) 
jeweils auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Wiederbe-
rufung ist zulässig.

(3) Die Mitglieder des Beirats wählen aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die oder der Vorsit-
zende beruft die Beiratssitzungen im Einvernehmen mit der 
oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums ein und leitet sie.

(4) Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 5 
Mitgliedschaft, Verschwiegenheitspflicht,  

Auslagenerstattung

(1) Eine Person kann nur einem der genannten Gremien 
(Kuratorium, Vorstand, Beirat) angehören. Beschäftigte der 
Stiftung können diesen Gremien nicht angehören. Ausge-
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nommen von diesem Grundsatz ist der nebenamtliche Vor-
stand in seiner Doppelfunktion als Vorstandsmitglied und 
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer.

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums, des Vorstands sowie des 
Beirats der Stiftung sind verpflichtet, über Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung durch Gesetz, Beschlüsse des Kurato-
riums, des Vorstands und des Beirats oder besondere Anord-
nung vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren.

(3) Die Stiftung erstattet den ehrenamtlich tätig werdenden 
Mitgliedern des Kuratoriums, des Vorstands und des Beirats 
die notwendigen Auslagen entsprechend den Vorschriften 
des Bundes für die Abfindung der Mitglieder von Beiräten, 
Ausschüssen, Kommissionen und dergleichen in der Bun-
desverwaltung.

§ 6 
Prüfung der Rechnung

Die Rechnung (§§ 80 ff i. V. m. § 105 der Bundeshaushalts-
ordnung) sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Stiftung werden, unbeschadet einer Prüfung durch den Bun-
desrechnungshof gem. § 111 der Bundeshaushaltsordnung, 
vom Bundesverwaltungsamt geprüft.

§ 7 
Dienstherrenfähigkeit

Der Stiftung wird aufgrund § 10 Absatz 3 des Errichtungsge-
setzes das Recht verliehen, Beamtinnen und Beamte zu ha-
ben. 

§ 8 
Gebühren

(1) Für die Benutzung von Einrichtungen der Stiftung kön-
nen – außer bei amtlicher Nutzung – Gebühren erhoben 
werden.

(2) Die Art der Gebühren und die Höhe legt der Vorstand in 
Abstimmung mit dem Bundesarchiv in einer Gebührenord-
nung fest. Dabei soll die Gebührenordnung im Einzelfall die 
Erstattungsregelung der Entgeltordnung für das Bundesar-
chiv nicht überschreiten.

(3) Die Gebührenordnung ist durch Aushang bekanntzuge-
ben.

(4) Bei wissenschaftlicher und publizistischer Benutzung ist 
von jeder im Druck hergestellten Ausgabe, die unter Aus-
wertung von Archivalien der Stiftung Bundeskanzler-Ade-
nauer-Haus zustande kommt, der Stiftung ein Belegstück 
unaufgefordert und unentgeltlich zu überlassen.

§ 9 
Dienstsiegel

Die Ausgestaltung des Dienstsiegels wird vom Kuratorium 
mit Zustimmung der oder des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien beschlossen.

§ 10 
Stiftungszweck

Zu den Maßnahmen, die dem Stiftungszweck dienen (§ 2 
Abs. 2 des Gesetzes) zählt auch die Pflege des Grabes von 
Konrad Adenauer, sofern sie nicht anderweitig sichergestellt 
ist.

§ 11 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt in Kraft mit dem Tag der Genehmigung 
durch die Beauftragte oder den Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en hat die Änderung genehmigt.

GMBl 2014, S. 834
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